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1. Allgemeines
Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement erlaubte ist verboten. Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten
Änderungen nach sich ziehen.
Teilnahmeberechtigt sind geschlossene Tourenwagen und GT-Fahrzeuge aller Fabrikate mit einem gültigen FIA- /
OSK- Wagenpass.
Ausnahme hiervon ist die einmalige Vorlage einer OSK Wagenkarte Karte. Jede, nach Nutzung der Wagenkarte,
besuchte Folgeveranstaltung des POSCHE ALPENPOKALS ist dann nur noch mit Wagenpass zulässig.
Jeder Teilnehmer kann pro Veranstaltung unter einer Startnummer nur ein Fahrzeug einsetzen. Der Einsatz eines
Ersatzfahrzeugs unter derselben Startnummer ist während der Veranstaltung nicht möglich. Grundsätzlich gilt: In
Zweifelsfällen steht der Teilnehmer in der Nachweispflicht.

2. Startberechtigte Fahrzeuge
In der AP-Open Klasse sind geschlossene Tourenwagen und GT-Fahrzeuge aller Fabrikate im Rahmen des
Reglements mit Genehmigung durch die Sportliche Leitung und die technischen Kommissare des PORSCHE
ALPENPOKAL startberechtigt. Der ALPENPOKAL bzw. der Veranstalter behält sich das Recht vor, Fahrzeuge
abzulehnen und/oder weitere Fahrzeuge zuzulassen, jeweils in Abstimmung mit dem Sportkommissar.

3. Motor und Motorleistung
Individuelle Abnahme und Rücksprache mit der technischen Leitung der OSK / des PORSCHE ALPENPOKAL vor
Nennung.
Einstufung in die AP-Open Gruppen 7, 8 und 9 nach Hubraum bis 3,6 Liter, bis 3,8 Liter und über 3,8 Liter.

Für Turbomotoren wird ein Turbofaktor von 1,5 für die Ermittlung des Äquivalenzhubraums angesetzt, d.h. ein
Turbomotor mit 2,5 Liter Hubraum x 1,5 =  Äquivalenzhubraum 3750 ccm = AP-Open Gruppe 8 (bis 3,8 Liter
Hubraum)

4. Abgasanlage
Alle Fahrzeuge müssen mit einem Katalysator ausgerüstet sein und die aktuell gültigen Abgasvorschriften erfüllen.
Das Geräusch darf einen Grenzwert von maximal 98 db(A) + 2 db(A) + 3 % nicht überschreiten. Als Meßmethode gilt
die OSK - Nahfeldmessmethode. Sehen die Ausschreibung des Veranstalters oder die Vorschriften des
Rennstreckenbetreibers abweichende Anforderungen vor, so gelten diese.

5. Kupplung
Freigestellt.



6. Bremsen
Die Bremsanlage, Bremsscheiben, Bremsbeläge sowie die Bremskühlung mit Luft sind freigestellt, jedoch muss es
sich um ein Zweikreissystem handeln.

7. Fahrwerk
Freigestellt.

8. Getriebe
Freigestellt.

9. Differentialsperre
Freigestellt.

10. Reifen und Felgen
Zulässig sind:
Rennreifen

Trockenslicks und Regenslicks
Reifen mit ECE-Kennung (Semislicks)
Das Vorheizen der Reifen und jede chemische Behandlung ist verboten.

Felgen
Das Fabrikat und der Typ der Felge ist freigestellt. Es dürfen ausschließlich Doppelhump Felgen aus ausschließlich
metallischem Werkstoff verwendet werden.

11. Fabrikatsbindung
Für die Klasse AP-Open gibt es keine Reifen-Fabrikatsbindung, im Gegensatz zu den reinen Porsche-Klassen
der Alpenpokal Clubsport Race Trophy!
Es wird aber dringend empfohlen, Reifen der Firma PIRELLI zu verwenden! Die Firma PIRELLI ist ALPENPOKAL-
Exklusiv-Reifenpartner und mit einem Renndienst der Firma Reifen Dorfner an allen Rennstrecken vor Ort.
Der Bezug der Reifen zum Sonderpreis gemäß ALPENPOKAL-PIRELLI-Preisliste bzw. die Vorbestellung für die
Rennstrecke ist über die Firma Reifen Dorfner möglich.
Rechtzeitige Bestellung mindestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist erforderlich.

12. Karosserie
Nicht serienmäßige Karosserieteile und -verbreiterungen sind nur zulässig, sofern diese dem österreichischem
Kraftfahrgesetz oder den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen
Union entsprechen.

13. Lenkung
Das Lenkrad ist freigestellt, sofern dieses den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen des Staates, in dem das Fahrzeug
zugelassen ist, entspricht. Die Art der Servolenkung ist freigestellt.



14. Fahrzeuggewicht
Das im Anmeldeformular angegebene Fahrzeuggewicht (ohne Fahrer) darf zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung
unterschritten werden. Bei Gewichtszuladung muss der Ballast aus festen Elementen bestehen und mittels Werkzeug
am Boden des Fahrgastraumes oder im Kofferraum so befestigt werden, das diese Befestigung einer Beschleunigung
bzw. Verzögerung von min. 25 g (Schwerebeschleunigung) standhält. Eine einfache Möglichkeit zur Verplombung
muss gewährleistet sein.

15. Kraftstoff
Es darf ausschließlich handelsüblicher, unverbleiter Kraftstoff gemäß dem Internationalen Sportgesetz Anhang J(ISG)
verwendet werden. Die Verwendung von Bioethanol E85 ist nicht erlaubt. Jegliche Zusätze sind verboten.

16. Kraftstoffbehälter
Der serienmäßige Tank darf durch einen Sicherheitstank nach FIA-Homologation (beinhaltet auch Tanks FT 3.5, 5)
FT3-Standard mit max. Füllmenge von 100l ersetzt werden. Der Tank muss sich entweder am Original-Einbauort oder
im Kofferraum befinden. Wird der Serien Tank verwendet ist die Befüllung mit Explosafe empfohlen.

17. Aerodynamik / Spoiler
Es sind nur serienmäßige bzw. periodenkonforme Front / Heck Spoiler mit Anbauteilen zulässig.

18. Gruppeneinteilung
Die AP Open Klasse fährt im Rahmen und nach den Regeln des ALPENPOKAL Super GT Race mit einer eigenen
Wertung und einer eigenen Gruppeneinteilung:

AP Open Gruppe 7: Bis 3,6 Liter Hubraum
AP Open Gruppe 8: Bis 3,8 Liter Hubraum
AP Open Gruppe 9: Über 3,8 Liter Hubraum

22. Sicherheitsausrüstung für den Fahrer
Schutzhelm entsprechend der gültigen FIA – Norm,
FIA Standard 8860-2004 für FHR (HANS SYSTEM)
FIA 8860-2004, FIA 8860-2010
Snell Memorial Foundation (USA):
SA 2005 (gültig bis 31.12.2018), SA 2010, SAH 2010, SA 2000 (gültig bis 31.12.2014)
SFI Foundation Inc:
SFI 31.1 (gültig bis 31.12.2018), SFI 31.1A (gültig bis 31.12.2018) und SFI 31.2A (gültig bis 31.12.2018)
BS 6658-85 Type A/F British Standards Institution GB gültig bis 31.12.2013.

Fahreranzug, Unterwäsche (mit langen Ärmeln und Beinen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe nach
gültigen FIA Norm 8856-2000.

FHR (HANS SYSTEM): Die Verwendung des FHR-Systems nach FIA Norm 8858-2002 ist vorgeschrieben. Bei
ausschließlicher Verwendung von FIA homologierten Teilen unter Beachtung der Angaben laut FIA FHR-Manual in
der aktuellen Fassung. Die Verantwortung für die erforderlichen Modifikationen der Fahrerausrüstung zur Verwendung
eines FHR-Systems und dessen Installation im Fahrzeug liegt ausschließlich bei den Teilnehmern und nicht beim
Veranstalter.



23. Sicherheitsausrüstung für Fahrzeuge
Abschleppösen

Die Fahrzeuge müssen vorne und hinten mit einer ausreichend dimensionierten und farblich in rot, gelb oder orange
markierter Abschleppöse ausgerüstet sein.

Fahrzeugscheibe
Alle Fahrzeuge müssen mit einer Verbundglas-Windschutzscheibe versehen sein.

Außenspiegel
Links und rechts am Fahrzeug muss je ein Außenspiegel vorhanden sein. Die Mindestfläche je Spiegel beträgt 90
cm². In jeden Spiegel muss eine Schablone mit den Maßen von 6 x 5 cm gelegt werden können.

Überrollkäfig
Ein Überrollkäfig gem. FIA/OSK/DMSB ist zwingend vorgeschrieben  (Nachweis Herstellerzertifikat). Im Kopfbereich
des Fahrers muss eine Schutzpolsterung angebracht sein. FIA Homologation Standard 8857-2001  Type A.

Sitz
Sport- oder Rennsitze sind zulässig, müssen dem FIA Standard 8855-1999 entsprechen und eine gültige FIA
Homologation nach Anhang J Art. 253.16 besitzen. Gültigkeit 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Feuerlöscher
Alle Fahrzeuge müssen mit einem Feuerlöschbehälter ausgestattet sein. Erlaubte Löschmittel und deren
Mindestmengen sind: Standard-Pulver 4,0 kg oder AFFF 2,4 Liter, oder Zero 360 (Gas) 2,0 kg. Ein
Feuerlöschsystem ist empfohlen gemäß FIA Art.253.7.2 Anhang J.

Die Verteilung darf auf max. 2 Behälter erfolgen. AFFF Feuerlöschbehälter müssen ferner mit einem System
ausgestattet sein, welches erlaubt, den Druck des Inhaltes festzustellen. Des Weiteren müssen folgende
Informationen auf jedem Feuerlöscher sichtbar sein:

Fassungsvermögen, Typ des Feuerlöschmittels, Gewicht oder Volumen des Feuerlöschmittels,
Datum der Überprüfung des Feuerlöschers.

Das Datum der letzten Überprüfung darf nicht länger als 2 Jahre zurückliegen. Der Feuerlöscher ist so zu
befestigen, dass dieser einer Verzögerung von 25 g standhält. Die Befestigungen ist nur mit Schnellverschlüssen
aus Metallbändern (mindestens zwei) erlaubt.

Feuerschutz
Zwischen Motor- und Fahrgastraum sowie zwischen Fahrgastraum und Kraftstoff Behälter dürfen die serienmäßigen
flüssigkeitsdichten, flammenhemmenden Schutzwände nicht verändert werden.

Stromkreisunterbrecher
Ein Stromkreisunterbrecher ist vorgeschrieben gemäß FIA Art.253.13 Anhang J.

Sicherheitsgurt
Es ist mindestens ein 4-Punkt-Gurt vorgeschrieben. FIA Standard 8853-98 oder 8854-98 auf jedem Gurt steht die
Homologationsnummer und die Aufschrift not valid after bis zu diesem Datum ist der Gurt gültig.

Haubenhalter
Haubenhalter für Motor- und Kofferraumdeckel sind gem. den FIA Vorschriften zulässig.

Türfangnetze
Die Verwendung von Fensternetzen gemäß den FIA Vorschriften ist freigestellt.


